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(54) SCHIENENFAHRZEUG MIT VERBINDUNGSEINRICHTUNG

(57) Die Erfindung betrifft eine Verbindungseinrich-
tung 1 eines ersten Wagenkastens 3 mit einem zweiten
Wagenkasten 5 eines Schienenfahrzeugs mittels eines
Fahrwerks 2, wobei der erste Wagenkasten 3 mit einer
ersten Gelenkeinrichtung 8 und der zweite Wagenkasten
5 mit einer zweiten Gelenkeinrichtung 7 verbunden ist,

wobei die erste 8 und die zweite 7 Gelenkeinrichtung
jeweils drehbar mit dem Fahrwerk (2) verbunden sind,
wobei sich die erste (8) und die zweite (7) Gelenkeinrich-
tung nicht unmittelbar berühren, und der erste (3) und
der zweite(5) Wagenkasten unabhängig voneinander auf
dem Fahrwerk (2) aufliegen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Verbindungseinrich-
tung eines ersten Wagenkastens mit einem zweiten Wa-
genkasten eines Schienenfahrzeugs mittels eines Fahr-
werks, wobei der erste Wagenkasten mittels einer ersten
Gelenkeinrichtung und der zweite Wagenkasten mittels
einer zweiten Gelenkeinrichtung jeweils drehbar mit dem
Fahrwerk verbunden sind, sowie ein Schienenfahrzeug
mit einer solchen Verbindungseinrichtung.
[0002] Aus dem Stand der Technik sind Verbindungs-
einrichtungen zwischen zwei Wagenkästen von Schie-
nenfahrzeugen, insbesondere Straßenbahnen, die sich
jeweils auf ein gemeinsames, dazwischen befindliches
Fahrwerk, beispielsweise ein sogenanntes Jakobs-
Drehgestell abstützen, bekannt. Um die gegenseitige
Drehbarkeit der Wagenkästen zueinander zu gewähr-
leisten, werden in der Praxis oft doppelte Drehkränze
oder dergleichen eingesetzt, wie dies beispielhaft in der
FR 2 357 409 A1 beschrieben ist.
[0003] Bei einer Verbindung zwischen einem Fahr-
werk bzw. Drehgestell und zwei Wagenkästen jeweils
mittels Drehkränzen ist jedoch keine Wankbewegung der
Wagenkästen gegeneinander, also eine jeweilige Dreh-
bewegung der Wagenkästen um die Fahrzeug- bzw. Wa-
genkastenlängsachse, möglich.
[0004] Dies führt zu hohen Torsionskräften zwischen
den Wagenkästen, denen üblicherweise mit entspre-
chend großer Dimensionierung der Drehkränze und der
Wagenkastenstrukturen begegnet werden muss.
[0005] Um dies zu vermeiden, wird z.B. in der WO
2008/151976 A1 vorgeschlagen, nur einen der beiden
Wagenkästen über eine Gelenkeinrichtung direkt an ei-
nem Fahrwerk anzubinden, während die beiden Wagen-
kästen über eine separate, weitere Gelenkeinrichtung
miteinander verbunden werden. Über diese separate,
weitere Gelenkeinrichtung stützt sich einer der Wagen-
kästen auf dem anderen Wagenkasten und somit nicht
direkt auf dem Fahrwerk ab. Die Stützkräfte beider Wa-
genkästen werden durch diese Verbindung in das Fahr-
werk eingeleitet.
[0006] Dadurch ist allerdings eine Trennung der Wa-
genkästen voneinander wesentlich aufwändiger und ins-
besondere können die Wagenkästen nicht unabhängig
voneinander vom Fahrwerk getrennt werden. Dies führt
insbesondere bei Abkoppelvorgängen, beispielsweise
zu Reparatur- bzw. Servicearbeiten zu zeitlichem Mehr-
aufwand und damit erhöhten Kosten.
[0007] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Verbindungseinrichtung zwischen zwei Wagenkästen ei-
nes Schienenfahrzeugs sowie ein Schienenfahrzeug mit
wenigstens einer solchen Verbindungseinrichtung anzu-
geben, mit welcher sowohl eine Wankbewegung der Wa-
genkästen gegeneinander, als auch in einfacher Weise
die Trennung der Wagenkästen von einem Fahrwerk,
mittels dessen die beiden Wagenkästen miteinander ver-
bunden sind, ermöglicht wird.
[0008] Gelöst wird die Aufgabe durch die Merkmale

des unabhängigen Patentanspruchs 1. Weiterbildungen
und Ausgestaltungen der Erfindung finden sich in den
Merkmalen der abhängigen Patentansprüche wieder.
[0009] Dazu wird eine Verbindungseinrichtung eines
ersten Wagenkastens mit einem zweiten Wagenkasten
eines Schienenfahrzeugs mittels eines Fahrwerks ange-
geben, wobei der erste Wagenkasten mit einer ersten
Gelenkeinrichtung und der zweite Wagenkasten mit ei-
ner zweiten Gelenkeinrichtung verbunden ist, wobei die
erste und die zweite Gelenkeinrichtung jeweils drehbar
mit dem Fahrwerk verbunden sind, wobei sich die erste
und die zweite Gelenkeinrichtung nicht unmittelbar be-
rühren, und der erste und der zweite Wagenkasten un-
abhängig voneinander auf dem Fahrwerk aufliegen.
[0010] Bei der erfindungsgemäßen Verbindungsein-
richtung sind die Wagenkästen vorteilhafterweise nicht
unmittelbar miteinander verbunden. Somit können auf-
tretende Stützkräfte der Wagenkästen jeweils separat in
das Fahrwerk eingeleitet werden und demzufolge besser
verteilt werden. Des Weiteren ermöglicht die erfindungs-
gemäße Verbindungseinrichtung eine getrennte Beweg-
lichkeit, insbesondere Wankbewegung, der beiden Wa-
genkästen bei gleichzeitig sehr hoher Stabilität, wodurch
sich die mechanische Beanspruchung der Wagenkästen
deutlich reduziert und der Fahrkomfort erhöht.
[0011] Darüber hinaus sind die Wagenkästen, bei-
spielsweise bei Defekten und/oder zu Reparatur- bzw.
Servicearbeiten, sehr einfach und sehr schnell vom Fahr-
werk abkoppelbar und können nach Bedarf sehr schnell
durch einen Ersatzwagenkasten ersetzt werden, sodass
nur sehr geringe Ausfall- bzw. Standzeiten auftreten, wo-
durch entsprechende Kosten eingespart werden können.
[0012] Nach einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung sind der erste und der zweite
Wagenkasten unabhängig voneinander vom Fahrwerk
trennbar.
[0013] Dadurch ist jeder der Wagenkästen für sich, bei-
spielsweise bei Defekten und/oder zu Reparatur- bzw.
Servicearbeiten, jeweils separat sehr schnell vom Fahr-
werk abkoppelbar und kann nach Bedarf sehr schnell
durch einen Ersatzwagenkasten ersetzt werden, sodass
sich die Ausfall- bzw. Standzeiten weiter reduzieren,
bzw. erst gar keine entstehen, wodurch sich auch ent-
sprechende Kosten weiter reduzieren.
[0014] Nach einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form der Erfindung ist die zweite Gelenkeinrichtung im
Wesentlichen mittig zur ersten Gelenkeinrichtung auf
dem Fahrwerk angeordnet. Somit ist vorteilhafterweise
eine gemeinsame Drehachse für beide Wagenkästen
gewährleistet, wodurch sich die Stabilität und damit die
Sicherheit für Fahrgäste sowie der Fahrkomfort weiter
erhöht.
[0015] Nach einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form ist die erste Gelenkeinrichtung als Drehkranz aus-
gebildet. Hiermit können vorteilhafterweise entspre-
chend große Axialkräfte insbesondere bei Kurvenfahrten
problemlos aufgenommen werden, wodurch entspre-
chend eine besonders stabile Verbindung zwischen dem
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zugehörigen Wagenkasten und dem Fahrwerk gewähr-
leistet ist.
[0016] Besonders bevorzugt ist die zweite Gelenkein-
richtung als Gelenklager ausgebildet. Der Einsatz eines
Gelenklagers ermöglicht durch dessen Konstruktion und
der dadurch bedingten Drehfreiheitsgrade insbesondere
eine Wankbewegung des zugehörigen Wagenkastens.
Bedingt durch die Fahrstrecke, auf der sich das zugehö-
rige Schienenfahrzeug bewegt, ist der maximal auftre-
tende Wert des Wankwinkels begrenzt und somit auto-
matisch auf den benötigten und zulässigen Umfang ein-
geschränkt. Darüber hinaus sind Gelenk- bzw. Drehlager
der genannten Art weitgehend unempfindlich gegenüber
Stößen bzw. Schwingungen und benötigen durch ihre
kompakte Größe zudem weit weniger Platz auf dem
Fahrwerk als vergleichbare Lösungen, was zur Kosten-
und Gewichtsersparnis beiträgt.
[0017] Nach einer weiteren besonders bevorzugten
Ausführungsform der Erfindung ist die erste Gelenkein-
richtung als Drehkranz und die zweite Gelenkeinrichtung
als Gelenklager ausgebildet. Somit können die Eigen-
schaften, insbesondere die Vorteile beider Gelenkein-
richtungen miteinander kombiniert werden und ergänzen
sich somit vorteilhafterweise. Eine Wankbewegung des
Wagenkastens, der mit dem Drehkranz verbunden ist,
kann dabei über die Federung des Fahrwerks gewähr-
leistet werden.
[0018] Nach einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung ist ein Schienenfahrzeug mit
wenigstens einer Verbindungseinrichtung nach einem
der Ansprüche 1 bis 6 ausgestattet.
[0019] Im Weiteren werden bevorzugte Ausführungs-
beispiele der Erfindung mit Bezugnahme auf die Zeich-
nungen näher erläutert. Dabei sind gleiche Elemente in
den Figuren mit gleichen Bezugszeichen versehen. Es
zeigen:

Fig. 1 eine erfindungsgemäße Verbindungseinrich-
tung zwischen einem ersten und einem zweiten
Wagenkasten (perspektivisch),

Fig. 2 einen Querschnitt durch eine erfindungsgemä-
ße Verbindungseinrichtung entlang der Wa-
genkastenlängsachse Linie I - I aus Figur 1 und

Fig. 3 eine perspektivische Ansicht eines Quer-
schnitts einer erfindungsgemäßen Verbin-
dungseinrichtung entlang der Wagenkasten-
längsachse Linie I - I aus Figur 1.

[0020] Fig. 1 zeigt eine erfindungsgemäße Verbin-
dungseinrichtung 1 zwischen einem ersten 3 und einem
zweiten Wagenkasten 5 eines Schienenfahrzeugs, die
mittels des Fahrwerks 2 miteinander verbunden sind,
perspektivisch von schräg oben betrachtet. Dabei ist der
zweite Wagenkasten 5 mit einer zweiten Gelenkeinrich-
tung 7 verbunden, die vorliegend vom Ende 6 des Wa-
genkastens 5 verdeckt wird. Die in Fig. 1 verdeckte Ge-

lenkeinrichtung 7, welche als Gelenklager ausgeführt ist,
bildet dabei eine drehbare Verbindung mit dem Fahrwerk
2. Weiterhin ist der erste Wagenkasten 3 mit einer ersten
Gelenkeinrichtung 8 verbunden, wobei die Gelenkein-
richtung 8 ebenfalls eine drehbare Verbindung mit dem
Fahrwerk 2 bildet. Die erste Gelenkeinrichtung 8 ist vor-
liegend als Drehkranz ausgeführt, wobei das halbkreis-
förmig ausgebildete Ende 4 des ersten Wagenkastens 3
unmittelbar mit dem Drehkranz 8 verbunden ist.
[0021] Das verdeckte Gelenklager 7 ist dabei mittig
zum Drehkranz 8 angeordnet, so dass dadurch eine ge-
meinsame, vertikale Drehachse 12 ausgebildet wird, um
die eine Drehbewegung der beiden Wagenkästen 3, 5 in
Bezug auf das Fahrwerk 2 erfolgen kann. Die gemein-
same, vertikale Drehachse 12 zeigt dabei bezüglich der
Längsachse 13 der beiden Wagenkästen 3, 5 senkrecht
nach oben. Die gemeinsame, vertikale Drehachse 12 er-
höht insbesondere die Stabilität und damit die Sicherheit
für Fahrgäste sowie den Fahrkomfort.
[0022] Fig. 1 zeigt weiter, dass der erste Wagenkasten
3, insbesondere das Ende 4 des Wagenkastens 3, und
der zweite Wagenkasten 5, insbesondere das Ende 6
des Wagenkastens 5, unabhängig voneinander auf dem
Fahrwerk 2 aufliegen und sich demzufolge nicht unmit-
telbar berühren. Der erste 3 und der zweite 5 Wagen-
kasten können in der dargestellten Ausführung insbe-
sondere unabhängig voneinander vom Fahrwerk 2 ge-
trennt werden, wodurch die jeweiligen Wagenkästen 3,
5, beispielsweise bei Defekten und/oder zu Reparatur-
bzw. Servicearbeiten, jeweils separat sehr schnell abge-
koppelt und bei Bedarf ebenfalls sehr schnell durch einen
Ersatzwagenkasten ersetzt werden können, sodass kei-
ne oder nur sehr geringe Ausfallzeiten bzw. Standzeiten
auftreten und entsprechende Kosten eingespart werden.
[0023] Ein Schnitt durch die erfindungsgemäße Ver-
bindungseinrichtung 1 entlang der in Fig. 1 dargestellten
Schnittlinie I - I, die entlang der Längsachse 13 der beiden
Wagenkästen 3, 5 verläuft, wird im Folgenden in Fig. 2
dargestellt.
[0024] In Fig. 2 sind im Querschnitt der erfindungsge-
mäßen Verbindungseinrichtung 1 insbesondere die bei-
den Enden 4 und 6 der Wagenkästen 3 und 5 und deren
jeweilige Verbindung mit dem Gelenklager 7 bzw. dem
Drehkranz 8 im Detail dargestellt. Des Weiteren ist in Fig.
2 die jeweilige, drehbare Verbindung des Gelenklagers
7 und des Drehkranzes 8 mit dem Fahrwerk 2 dargestellt,
wobei ersichtlich ist, dass sich die beiden Gelenkeinrich-
tungen, Gelenklager 7 und Drehkranz 8, gegenseitig
nicht bzw. nicht unmittelbar berühren. Zur Verdeutli-
chung ist auch die gemeinsame, vertikale Drehachse 12,
die bezüglich der Längsachse 13 der beiden Wagenkäs-
ten 3, 5 senkrecht nach oben zeigt, dargestellt.
[0025] Das Gelenklager 7 ist dabei vorliegend mit zwei
zueinander beweglichen, gleitenden, ringförmigen
Strukturen, Innenring bzw. Kugel 20 und Außenring bzw.
Schale 22, ausgeführt, und ist in einer entsprechenden
Halte- bzw. Stützvorrichtung 24, die mehrteilig ausge-
führt werden kann, eingebettet, welche mit geeigneten
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Befestigungsmitteln 15, beispielsweise Schrauben, lös-
bar mit dem feststehenden Teil 9 des Drehkranzes 8, der
auf dem Fahrwerk 2 aufsitzt, und somit darüber mit dem
Fahrwerk 2 verbunden ist. Dabei ist das Ende 6 des Wa-
genkastens 5 mittels entsprechender geeigneter Befes-
tigungsmittel 15, beispielsweise Schrauben, mit dem In-
nenring bzw. Kugel 20 des Gelenklagers 7 lösbar ver-
bunden. Die Konstruktion des Gelenklagers 7 mit den
zwei zueinander beweglichen, ringförmigen Strukturen,
Innenring bzw. Kugel 20 und Außenring bzw. Schale 22,
und den dadurch bedingten Drehfreiheitsgraden ermög-
licht insbesondere eine Wankbewegung des Wagenkas-
tens 5 gegenüber dem Wagenkasten 3, also eine Dreh-
bewegung um die Längsachse 13 des Wagenkastens 5.
Dabei ist die Wankbewegung der beiden Wagenkästen
3, 5 gegeneinander konstruktionsbedingt, sowie durch
die Auslegung der Fahrstrecke, auf der sich das zuge-
hörige Schienenfahrzeug bewegt, auf einen maximal
auftretenden Wert des Wankwinkels und somit automa-
tisch auf den benötigten und zulässigen Umfang des
Wankwinkelbereichs begrenzt. Darüber hinaus ist das
Gelenklager 7 weitgehend unempfindlich gegenüber
Stößen bzw. Schwingungen und benötigt aufgrund der
kompakten Größe sehr wenig Platz auf dem Fahrwerk
2, die die Anordnung des Gelenklagers 7 mittig zum
Drehkranz 8 ermöglicht.
[0026] Die entsprechenden auftretenden Kräfte, ins-
besondere auch die Stützkräfte, die über den Wagen-
kasten 5 auftreten, werden dabei über das Ende 6 des
Wagenkastens 5, den Innenring bzw. Kugel 20, den Au-
ßenring bzw. Schale 22, die Halte- bzw. Stützvorrichtung
24 und den feststehenden Teil 9 des Drehkranzes 8 in
das Fahrwerk 2 eingeleitet.
[0027] Der Drehkranz 8 besteht aus einem feststehen-
den 9 und einem beweglichen Teil 10, der mittels Kugeln
(hier nicht dargestellt) beweglich mit dem feststehenden
Teil 9 verbunden ist und sich darüber um den festste-
henden Teil 9 drehen kann. Der feststehende Teil 9 des
Drehkranzes ist, wie oben bereits beschrieben, mit dem
Fahrwerk 2 verbunden. Dabei ist das Ende 4 des Wa-
genkastens 3 mittels entsprechender geeigneter Befes-
tigungsmittel 15, beispielsweise Schrauben, mit dem be-
weglichen Teil 10 des Drehkranzes 8 lösbar verbunden.
Die Verbindung des Wagenkastens 3 mit dem Drehkranz
8 ist konstruktionsbedingt besonders stabil, wodurch vor-
teilhafterweise entsprechend große Axialkräfte insbe-
sondere bei Kurvenfahrten problemlos aufgenommen
und übertragen werden können. Die entsprechenden
auftretenden Kräfte, insbesondere auch die Stützkräfte
des Wagenkastens 3, werden dabei über das Ende 4
des Wagenkastens 3, den beweglichen Teil 10 des Dreh-
kranzes 8 und den feststehenden Teil 9 des Drehkranzes
8 in das Fahrwerk 2 eingeleitet. Durch die jeweils sepa-
rate Einleitung der auftretenden Kräfte der Wagenkästen
3 und 5 in das Fahrwerk 2 können diese somit auch bes-
ser verteilt werden.
[0028] Durch die Verwendung des Gelenklagers 7 in
Kombination mit dem Drehkranz 8 in der Verbindungs-

vorrichtung 1 können somit erfindungsgemäß insbeson-
dere die Vorteile beider Gelenkeinrichtungen 7, 8 mitein-
ander kombiniert werden. Selbst eine eigenständige
Wankbewegung des Wagenkastens 3, der mit dem Dreh-
kranz 8 verbunden ist, kann dabei über die Federung des
Fahrwerks 2 gewährleistet werden.
[0029] In Fig. 3 ist nochmals im Querschnitt die erfin-
dungsgemäße Verbindungseinrichtung 1 aus Fig. 2 ent-
lang der Wagenkastenlängsachse Linie I - I aus Figur 1
perspektivisch, von schräg oben betrachtet, dargestellt,
um zu verdeutlichen, dass der erste 3 und der zweite 5
Wagenkasten unabhängig voneinander auf dem Fahr-
werk 2 aufliegen, sich also die beiden Wagenkästen 3
und 5 nicht unmittelbar berühren und der erste 3 und der
zweite 5 Wagenkasten insbesondere unabhängig von-
einander vom Fahrwerk 2 getrennt werden können und
sich auch die beiden Gelenkeinrichtungen, Gelenklager
7 und Drehkranz 8, nicht unmittelbar berühren.

Patentansprüche

1. Verbindungseinrichtung (1) eines ersten Wagenkas-
tens (3) mit einem zweiten Wagenkasten (5) eines
Schienenfahrzeugs mittels eines Fahrwerks (2), wo-
bei der erste Wagenkasten (3) mit einer ersten Ge-
lenkeinrichtung (8) und der zweite Wagenkasten (5)
mit einer zweiten Gelenkeinrichtung (7) verbunden
ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
die erste (8) und die zweite (7) Gelenkeinrichtung
jeweils drehbar mit dem Fahrwerk (2) verbunden
sind, wobei sich die erste (8) und die zweite (7) Ge-
lenkeinrichtung nicht unmittelbar berühren, und der
erste (3) und der zweite (5) Wagenkasten unabhän-
gig voneinander auf dem Fahrwerk (2) aufliegen.

2. Verbindungseinrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
der erste (3) und der zweite (5) Wagenkasten unab-
hängig voneinander vom Fahrwerk (2) trennbar sind.

3. Verbindungseinrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
die zweite Gelenkeinrichtung (7) im Wesentlichen
mittig zur ersten Gelenkeinrichtung (8) auf dem Fahr-
werk (2) angeordnet ist.

4. Verbindungseinrichtung nach einem der Ansprüche
1, 2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet, dass
die erste Gelenkeinrichtung (8) als Drehkranz aus-
gebildet ist.

5. Verbindungseinrichtung nach einem der Ansprüche
1, 2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet, dass
die zweite Gelenkeinrichtung (7) als Gelenklager
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ausgebildet ist.

6. Verbindungseinrichtung nach einem der vorherigen
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die erste Gelenkeinrichtung (8) als Drehkranz und
die zweite Gelenkeinrichtung (7) als Gelenklager
ausgebildet ist.

7. Schienenfahrzeug mit wenigstens einer Verbin-
dungseinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6.

7 8 
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